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Projekte, insbesondere über eine allfällige Zusammenarbeit mit
Kreisen der Wissenschaft und des Bildungswesens, befindet künftig

eine eidgenössische Kommission der neben denOrganen der
PRP-Vertret.er der interessierten eidgenössischen und kantonalen
Departemente, der Armee und der Wissenschaft angehören.

WIEDER SONNTAGSBILLETTE

Die schweizerischen Transportunternehmungen geben vom 22. Dez.
1973 bis 31. März 1974 wieder Sonntagsbillette aus. Die Billette
sind zwei Tage gültig.
Sie berechtigen am Samstag und Sonntag sowohl zur Hinfahrt als
auch zur Rückfahrt. Die am Sonntag,ausgegebenen Billette
berechtigen zur Rückfahrt auch am Montag.

Der Mindestfahrpreis der Sonntagsbillette beträgt Fr. 10.40
für die zweite Klasse und Fr. 15.60 für die erste Klasse.

DIE NEUTRALE SCHWEIZ ALS SCHUTZMACHT

Die Aufgabe der Schweiz als "Schutzmacht" anderer Staaten
wächst von Jahr zu Jahr. In einer Periode der sich vertiefenden

Spannungen in manchen Teilen der Welt hat die Stellung der
Schweiz als "diplomatischer Briefkasten" besondere Bedeutung
erhalten. Zu Beginn des letzten Jahres nahm die Schweiz die
Interessen von nicht weniger als 20 andern Staaten in den
verschiedenen Hauptstädten wahr.

In Kuba allein hat die Schweizer Botschaft neun andere Staaten
zu vertreten; die USA, Argentinien, Guatemala, Honduras,
Brasilien, Ekuador, Venezuela, Kolumbien und Haiti.
Die Schweiz fungiert auch als Interessenvertreter Grossbritanniens

in Syrien, Israel, Guetamala, Ungarn und Iran sowie der
USA in Algerien.
Für den Schweizer diplomatischen Dienst stellen diese zusätzlichen

Aufgaben natürlich eine starke Belastung dar. Abgesehen
von den konsularischen Obliegenheiten gilt es, bedeutsame
wirtschaftliche Fragen, aber auch politische, diplomatische und
protokollarische Probleme zu lösen.

In einigen Fällen ist das Vertrauen in die Korrektheit der
Schweiz so gross, dass beide einander feindlich gesinnten Re-
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